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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.07.2010 

Geschäftszahl 

2006/15/0006 

Rechtssatz 

§ 20 EStG 1988 enthält Bestimmungen, durch die die Sphäre der Einkommenserzielung (Ermittlung der 
Einkünfte) von der Sphäre der Einkommensverwendung getrennt werden soll. Aufwendungen und Ausgaben 
wird die Abzugsfähigkeit bei den einzelnen Einkünften wegen ihres ausschließlich oder nahezu ausschließlich 
privaten Charakters oder im Hinblick auf das Zusammentreffen von betrieblicher oder beruflicher Veranlassung 
mit privater Veranlassung nach näherer Anordnung vom Gesetz versagt. § 20 gilt ohne Unterschied für alle 
Einkunftsarten (siehe Doralt/Kofler, EStG11, § 20 Tz 3, mwN). 


